
Damit sind insbesondere die laufenden Personal- und Sach-
kosten der ersuchten Behörde von der Erstattung aus-
geschlossen“61. Die Bundespolizei konnte daher Treibstoff-
kosten und etwaige Wartungs-/Instandhaltungskosten, die an
dem Hubschrauber durch die Löschflüge entstanden waren,
ersetzt verlangen, nicht aber etwa Personalkosten für den
Hubschrauber steuernden Bundespolizeibeamten, denn des-
sen Besoldungsanspruch gegenüber seinem Dienstherrn be-
steht unabhängig von der Amtshilfe für die Feuerwehr.

E. ZUSAMMENSPIEL VON VERFASSUNGS- UND VER-
WALTUNGSRECHTLICHER EBENE

Nachdem die verfassungsrechtliche und die verwaltungs-
rechtliche Ebene der Amtshilfe im Wesentlichen62 jeweils für
sich dargestellt wurden, sind abschließend noch kurz einige
Hinweise im Hinblick auf das Zusammenspiel beider Ebenen
– auch in prüfungstechnischer Hinsicht im Rahmen einer
Falllösung – zu geben. Die Amtshilfevorschriften in den
§§ 4 ff. VwVfG setzen die bereits in Art. 35 I GG enthaltene
allgemeine Verpflichtung von Behörden zu gegenseitiger
Amtshilfe in einfaches Recht um.63 Ob im Rahmen einer Fall-
lösung mit einer verfassungs- und/oder verwaltungsrecht-
lichen Prüfung anzusetzen ist, hängt maßgeblich von der
Aufgabenstellung ab. Ist am Ende einer Sachverhaltsschil-

derung „offen“ – dh die verfassungs- und die verwaltungs-
rechtliche Ebene einbeziehend – danach gefragt, ob Behörde
X auf Ersuchen von Behörde Y verpflichtet ist, dieser Amts-
hilfe zu leisten, so kann diese Pflicht aus Art. 35 GG und aus
§§ 4 ff. VwVfG folgen. Ist hingegen spezifisch nur nach einer
verfassungs- oder verwaltungsrechtlichen Verpflichtung ge-
fragt, so ist bzw. sind nur Art. 35 GG oder §§ 4 ff. VwVfG
zu prüfen. Liegt ein spezieller Amtshilfefall gem. Art. 35 II,
III GG vor, so gelten die dortigen – verfassungsrechtlichen –
Vorgaben für die Zulässigkeit und die Art und Weise der
Amtshilfe; die Vorgaben der §§ 4 ff. VwVfG (insbesondere
die in §§ 5, 6 VwVfG) werden dann verdrängt und kommen
nicht zur Anwendung. Zur Frage der Kostenerstattung im
Zusammenhang mit der Amtshilfe verhält sich Art. 35 GG
insgesamt nicht. Macht eine ersuchte Behörde, die Amtshilfe
geleistet hat, gegenüber der ersuchenden Behörde Kosten-
erstattung geltend, so kann dafür mangels Regelung in
Art. 35 GG allein das einfache Recht (§ 8 VwVfG) An-
spruchsgrundlage sein.

61 So wörtlich BVerwG NVwZ-RR 2018, 850 (853).
62 Einige Verbindungslinien zwischen beiden Ebenen wurden bereits angedeutet

(s. C.I. und D.II.).
63 Kopp/Ramsauer/Ramsauer, 19. Aufl. 2018, VwVfG § 4 Rn. 1.
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& SACHVERHALT
M mietet eine Baumaschine vom Typ Turbo III für ein Jahr von V an. V kauft eine

Maschine dieses Typs bei Hersteller H für 20.000 EUR. Nach Bezahlung des Kaufpreises
einigen V und H sich darauf, dass H die Baumaschine direkt an M ausliefern soll, was kurz
darauf auch geschieht. Diese Maschine übereignet V zur Sicherung einer Darlehensverbind-
lichkeit an die B-Bank (B) unter Abtretung seiner Herausgabeansprüche aus dem Mietvertrag.
Darüber informiert er M. Als kurze Zeit später Gläubiger G auf Stellung einer Sicherheit
besteht, unterzeichnen V und der gutgläubige G eine „Übereignungserklärung“. Darin ver-
äußert V die Maschine zur Sicherung an G und tritt an diesen seinen Herausgabeanspruch
gegen M ab. Wenig später wird V zahlungsunfähig. Nach Ablauf der Mietzeit teilt B dem M
mit, dass der Sicherungsfall eingetreten ist, und verlangt Herausgabe der Maschine binnen
einer Woche. Dies sichert M schriftlich der B zu. Auf ein Herausgabeverlangen des G per
E-Mail reagiert M, der von der Vereinbarung zwischen V und G keine Kenntnis hat, hingegen
nicht. Der verärgerte G entfernt die Maschine eigenmächtig in einer Nacht-und-Nebel-
Aktion vom Betriebsgelände des M und verbringt sie in seine Lagerhalle. Beim Transport
wird die Maschine infolge einfacher Fahrlässigkeit des G beschädigt. Eine Reparatur würde
2.000 EUR kosten.

* Der Verfasser Müller ist Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht an der Universität Trier
und Richter am OLG Koblenz. Der Verfasser Schmitt ist als Akad. Rat a.Z. am Lehrstuhl tätig. Die Klausur wurde im Winter-
semester 2018/2019 in der Übung für Fortgeschrittene im Zivilrecht zur Bearbeitung gestellt.
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Nunmehr verlangt B von G Herausgabe der Maschine sowie Schadensersatz in Höhe von
2.000 EUR.

Vermerk für die Bearbeiter: Bitte prüfen Sie in einem Gutachten umfassend, ob B die geltend
gemachten Ansprüche gegen G zustehen. Dabei ist auf alle im Sachverhalt aufgeworfenen Rechtsfragen
– gegebenenfalls in einem Hilfsgutachten – einzugehen. Vorschriften des StGB sind nicht zu prüfen.

& LÖSUNG

A. ANSPRÜCHE AUF HERAUSGABE DER MASCHINE

Hinweis: Der Anspruch aus § 546 I iVm § 398 S. 2 BGB richtet sich gegen den Mieter (hier M) als
Vertragspartner des Vermieters, nicht gegen G. Ein Anspruch aus § 546 II BGB (iVm § 398 S. 2 BGB)
hingegen, der sich im Grundsatz gegen Dritte richtet, scheitert – ungeachtet der Frage, ob er von der
Abtretung erfasst wurde – daran, dass eine Entziehung der Mietsache durch den Dritten (G) mittels
verbotener Eigenmacht nicht unter das Tatbestandsmerkmal „Überlassung“ subsumiert werden kann
(vgl. auch Schmidt-Futterer/Streyl, Mietrecht, 14. Aufl. 2019, BGB § 546 Rn. 97; Blank/Börstinghaus/
Blank, Miete, 5. Aufl. 2017, BGB § 546 Rn. 61). Ein Anspruch aus § 687 II iVm §§ 681 S. 2, 667 Alt. 2
BGB liegt fern, da G jedenfalls nicht wusste, dass er ein fremdes Geschäft besorgt (§ 687 I BGB).

I. Herausgabeanspruch der B gegen G gem. §§ 985, 986 BGB
B könnte gegen G einen Anspruch auf Herausgabe der Maschine aus §§ 985, 986 BGB haben.

Voraussetzung ist, dassBEigentümerin (1.) undGBesitzer (2.) ohneRecht zumBesitz (3.) ist.

1. Eigentum der B
Um den Anspruch aus § 985 BGB geltend machen zu können, müsste B Eigentümerin der
Maschine sein.

Hinweis: Auf die Rechtsform der B kommt es ersichtlich nicht an; sie kann dahinstehen, die Rechts-
fähigkeit ohne Weiteres unterstellt werden.

a) Ursprüngliche Eigentumslage
Ursprünglich war H Eigentümer der Sache (Vermutung des § 1006 BGB).

b) Übereignung von H an V gem. § 929 S. 1 BGB
H könnte die Maschine gem. § 929 S. 1 BGB an V veräußert haben.
aa) Einigung. Eine „dingliche“ Einigung von H und V (anlässlich der Auslieferung) ist
gegeben.
bb) Übergabe. Es müsste auch eine Übergabe der Maschine von H an V iSv § 929 S. 1 BGB
vorliegen.
(1) Besitzverlust des Veräußerers. Erforderlich ist zunächst die vollständige und endgülti-
ge Besitzaufgabe des Veräußerers H; diese Voraussetzung ist erfüllt.
(2) Besitzerlangung des Erwerbers V. V müsste den Besitz an der Maschine erworben
haben. Unmittelbaren Besitz (§ 854 I BGB) hat H allerdings nicht dem V selbst, sondern M
verschafft. Allerdings genügt im Rahmen von § 929 S. 1 BGB auch die Erlangung des mittel-
baren Besitzes (Müller/Gruber, Sachenrecht, 2016, Rn. 1391; Erman/Bayer, BGB, 15. Aufl.
2017, BGB § 929 Rn. 19). Hier vermittelt der M als Mieter dem V den Besitz iSv § 868 BGB.
Der Veräußerer dagegen hat den unmittelbaren Besitz (an M) verloren (s. oben A.I.1.b)bb)(1)),
wie von der hM gefordert (s. Erman/Bayer, 15. Aufl. 2017, BGB § 929 Rn. 19).
(3) Auf Veranlassung des Veräußerers. Den unmittelbaren Besitz hat dem M der H als
vorheriger unmittelbarer Besitzer zwecks Eigentumsübertragung an V verschafft.
(4) Zwischenergebnis. Eine Übergabe iSv § 929 S. 1 BGB liegt vor.

Hinweis: Auf die Grundsätze des Geheißerwerbs (vgl. Müller/Gruber SachenR, 2016, Rn. 1394 ff.) ist
nicht abzustellen, da hier sowohl der Veräußerer als auch der Erwerber im Zeitpunkt der Übergabe eine
besitzrechtliche Position innehatten.

cc) Berechtigung des H.H war als ursprünglicher Eigentümer (s. oben A.I.1.a)) verfügungs-
befugt.
dd) Zwischenergebnis. V hat gem. § 929 S. 1 BGB von H Eigentum erlangt.

c) Übereignung von V an B gem. §§ 929 S. 1, 931 BGB
V könnte sein Eigentum an der Maschine jedoch durch Übereignung nach §§ 929 S. 1, 931
BGB an B verloren haben.

Erscheinungsform der
Übergabe im Rahmen von

§ 929 S. 1 BGB

ÜBUNGSBLÄTTER STUDENTEN · BASICS KLAUSUR ZIVILRECHT · „STREIT UM DIE BAUMASCHINE“

888 12/2019

Ü
B
U
N
G
SB
LÄ
TT
ER
ST
U
D
EN
TE
N


